
Informationsveranstaltung
Ort: Mehrzweckhalle Wolfsmatt,  

Ruswil

Datum: Dienstag, 7. Juni 2022

Zeit: 19.30 Uhr

An der Informationsveranstaltung infor-

mieren der Gemeinderat und Vertreter des 

Ortsplanungsbüros ecoptima ag über die 

Ortsplanungsrevision und beantworten 

ihre Fragen.

Sprechstunden
Im Rahmen des Auflageverfahrens finden 

wiederum drei Sprechstunden statt:

Ort: Office Sporthalle Wolfsmatt,  

Ruswil

Datum: Dienstag, 14. Juni 2022 

08.00 - 12.00/18.00 - 20.00 Uhr

 Donnerstag, 23. Juni 2022 

14.00 - 20.00 Uhr

 Montag, 27. Juni 2022 

14.00 - 20.00 Uhr

Während diesen Zeiten stehen Ihnen 

der Präsident der OPK, Vertreter der 

Gemeinde und des Ortsplanungsbüros 

für allfällige Fragen zur Verfügung.

Eine Anmeldung beim Bauamt Ruswil unter 

041 496 70 74 oder per E-Mail (bauamt@

ruswil.ch) ist erforderlich.

Bei weiteren Fragen melden Sie sich beim 

Leiter der Abteilung Bau & Infrastruktur, 

Michael Duss, unter 041 496 70 78 oder per 

E-Mail (michael.duss@ruswil.ch).

Einsprachebefugnis
Gegen den revidierten Zonenplan und das 

revidierte BZR können die gemäss § 207 

PBG befugten Personen, Behörden und Or-

ganisationen Einsprache erheben.

Eingabefrist für Einsprachen und 
Äusserungen
Allfällige Einsprachen und Äusserungen 

sind während der Auflagefrist vom 7. Juni 

bis 6. Juli schriftlich an den Gemeinderat 

Ruswil, «Ortsplanungsrevision», Schwerzi-

strasse 7, 6017 Ruswil, zu richten. Eine 

Einsprache muss einen Antrag und eine 

Begründung enthalten und ist im Doppel 

einzureichen. 

Baugesuche
Gemäss § 85 PBG gelten der revidierte Zo-

nenplan und das revidierte BZR vom Tag 

der öffentlichen Auflage an als Planungs-

zone. Bis zur Rechtskraft gelten die neuen 

und die alten Zonenvorschriften. Die je-

weils strengere Vorschrift geht vor. 

Weiteres Vorgehen
Nach der öffentlichen Auflage und allfäl-

ligen Einspracheverhandlungen wird die 

Revision der Ortsplanung der Stimmbevöl-

kerung zur Beschlussfassung unterbreitet. 

Die Urnenabstimmung findet voraussicht-

lich im März 2023 statt.
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Öffentliche Auflage

Auflageverfahren
Unterlagen zur Revision
Gegenstand des Auflageverfahrens 

nach § 61 PBG mit Einsprachemöglich-

keit sind:

– Bau- und Zonenreglement

– Zonenplan Siedlung 1:2‘500, Ruswil 

Dorf, Rüediswil

– Zonenplan Siedlung 1:2‘500, Werthen-

stein, Sigigen und weitere Ortsteile

– Zonenplan 1:10‘000, ganze Gemeinde

– Zonenplan Gewässerraum 1:5‘000, 

aufgeteilt in die Pläne Nord und Süd

Gegenstand des Auflageverfahrens 

nach § 13 PBG mit Äusserungsmöglich-

keit sind:

– Kommunaler Verkehrsrichtplan

Weitere orientierende Unterlagen sind:

– Siedlungsleitbild

– Planungsbericht nach Art. 47 RPV

– Bericht zur Ausscheidung der Gewäs-

serräume

– orientierendes BZR mit Änderungen 

gegenüber der Version für die Mitwir-

kung/Vorprüfung

– Kantonaler Vorprüfungsbericht des 

Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsde-

partements zur Gesamtrevision der 

Ortsplanung vom 22.11.2021

– Mitwirkungsberichte (Teil 1-3) zur  

Gesamtrevision

– weitere Fachberichte und Grundlagen 

(ergänzend zum Planungsbericht)

Die oben aufgeführten Unterlagen kön-
nen auf der Gemeindeverwaltung und 
unter www.ruswil.ch eingesehen wer-
den.

Auflagefrist und -ort
Ort: Bauamt Ruswil,                 

Schwerzistrasse 7, 6017 Ruswil

Dauer: 7. Juni – 6. Juli 2022

Zeit: gemäss Öffnungszeiten der  

Gemeindeverwaltung

Alle Dokumente zur Auflage sind auch im 

Internet einsehbar: www.ruswil.ch

Die heute gültige Ortsplanung der Gemeinde Ruswil stammt aus dem Jahr 
2010. Aufgrund der veränderten übergeordneten Gesetze und Planungen 
ist eine grundlegende Überarbeitung notwendig. Die wichtigsten Instru-
mente der Ortsplanung sind der Zonenplan und das Bau- und Zonenregle-
ment, welche für die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer sowie 
für die Bevölkerung verbindlich sind. Die revidierte Ortsplanung gelangt 
nun zur öffentlichen Auflage. Die vorliegende Zusammenfassung zeigt die 
wichtigsten Änderungen an den Planungsinstrumenten gegenüber dem 
Stand der Mitwirkung auf und informiert über das Auflageverfahren.

Worum es geht
Mit dem neuen Zonenplan und dem neu-

en Bau- und Zonenreglement will die Ge-

meinde Ruswil die bestehenden planungs-

rechtlichen Grundlagen durch eine neue, 

auf die heutigen und zukünftigen Bedürf-

nisse ausgerichtete Ortsplanung ersetzen. 

Dabei müssen die übergeordneten gesetz-

lichen Vorgaben wie z.B. das revidierte 

kantonale Planungs- und Baugesetz (PBG) 

und das Gewässerschutzgesetz berück-

sichtigt werden.

Massvolles Wachstum
Die Gemeinde Ruswil erwartet bis 2035 ein 

Bevölkerungswachstum von heute rund 

7‘000 auf 7‘800 EinwohnerInnen. Dieses 

Wachstum wurde bereits im Siedlungs-

leitbild als Zielsetzung formuliert und wird 

von einem grossen Teil der Bevölkerung 

getragen. Das angestrebte Wachstum 

kann mittelfristig durch die Überbauung 

von Bauzonenreserven, einer ausgewo-

genen Verdichtung im Bestand und durch 

Umstrukturierungen ermöglicht werden. 

Die aktuellen Entwicklungsgebiete (Hei-

mat, Under Schwerzi, Moosguetpark und 

weitere) werden in den nächsten Jahren 

bereits ein spürbares Wachstum generie-

ren. Aus diesem Grund wurde für die Sied-

lungserweiterung Windbüel vertraglich 

festgehalten, dass eine Überbauung erst 

ab 2029 möglich ist. In den bereits über-

bauten Quartieren wird weitgehend auf 

die Schaffung grösserer Nutzungspotenzi-

ale zur Verdichtung verzichtet.

Qualitätsvolle Entwicklung
Die Gemeinde legt seit langem Wert auf 

eine qualitativ hochwertige Entwicklung 

im gesamten Gemeindegebiet (qualitäts-

sichernde Verfahren, Begleitung von Bau-

vorhaben durch Fachinstanz). Mit der Orts-

planungsrevision wird an den bewährten 

Instrumenten festgehalten. Punktuell wer-

den weitere Vorgaben ergänzt.

Abstimmung Siedlung und Verkehr
Im Rahmen der Ortsplanungsrevision stan-

den auch Fragen der Mobilität im Zentrum. 

Verbindungen zwischen den Quartieren, 

ins Zentrum und zu den wichtigen Infra-

strukturen müssen zweckmässig und funk-

tionell sein. Der behördenverbindliche 

Verkehrsrichtplan greift die wesentlichen 

Eckpunkte der Revision der Ortsplanung 

auf und dient zur Abstimmung zwischen 

Siedlung und Verkehr. Ziel ist es, für alle 

Verkehrsteilnehmenden ein sicheres Ver-

kehrsnetz bereitzustellen, die aktuellen 

wie auch zukünftigen Mobilitätsbedürf-

nisse zu berücksichtigen und die vorhan-

denen Schwachstellen zu beheben.

Revision der Ortsplanung

Öffentliche Auflage

Von der Mitwirkung zur Auflage
Vom 16. November 2020 bis 28. Febru-

ar 2021 wurde die revidierte Ortspla-

nung der Bevölkerung zur Mitwirkung 

unterbreitet. In dieser Zeit wurden auch 

Sprechstunden mit Vertretern der Orts-

planungskommission angeboten. Diese 

Möglichkeit wurde von der Bevölke-

rung rege genutzt. Insgesamt wurden 

33 Sprechstunden durchgeführt. Zudem 

sind Mitwirkungseingaben von rund 120 

Privatpersonen, Firmen, Organisationen 

und Parteien eingegangen. Die Anträge 

wurden von den Ortsplanern geprüft und 

in der Ortsplanungskommission beraten. 

Mit den Mitwirkenden wurden teilweise 

direkt Gespräche geführt und Lösungen 

gefunden.

Parallel zur Mitwirkung erfolgte die Vor-

prüfung durch den Kanton, der mit Be-

richt vom 22. November 2021 zur revi-

dierten Ortsplanung Stellung genommen 

hat. Anschliessend wurden mit den 

kantonalen Dienststellen klärende Ge-

spräche geführt.

Die Planungsinstrumente wurden auf-

grund der öffentlichen Mitwirkung und 

der kantonalen Vorprüfung nochmals 

überarbeitet und werden nun vom 7. Juni 

bis 6. Juli 2022 öffentlich aufgelegt.

Mit den nun vorliegenden Planungsin-

strumenten werden die notwendigen 

Grundlagen geschaffen, um die ange-

strebte Entwicklung zu ermöglichen.

Gemeinderat Ruswil

Informationsveranstaltung
Dienstag, 7. Juni 2022, 19.30 Uhr

⇒ Weiteres auf der letzten Seite



Entwickeln und Bewahren im Gleichgewicht 

Kernpunkte der Revision

Neuerungen aufgrund des revidier-
ten Planungs- und Baugesetzes
Das Planungs- und Baugesetz (PBG) des 

Kantons Luzern hat sich mit der Revision 

2014 grundlegend geändert: Die Höhen 

eines Gebäudes werden anders gemes-

sen (schweizweite Vereinheitlichung der 

Messweisen), planungsrechtlich wird die 

«Geschossigkeit» aufgehoben und das 

Mass für die Nutzungsdichte einer Par-

zelle ändert von der Ausnützungsziffer AZ 

zur Überbauungsziffer ÜZ. Die geänderten 

kantonalen Vorgaben werden mit der Orts-

planungsrevision im Zonenplan und BZR 

umgesetzt.

Die Überbauungsziffer (ÜZ) ist das Verhält-

nis des «Fussabdrucks» des Gebäudes zur 

Grundstücksfläche. Mit der ÜZ wird somit 

bestimmt, welcher Anteil einer Parzelle 

überbaut werden kann (z.B. ein Viertel der 

Parzelle = Überbauungsziffer 0.25).

Durch den Wegfall der Geschosse im PBG 

wird die Höhe eines Gebäudes künftig 

über die Fassaden- und die Gesamthöhe 

bestimmt.

Dementsprechend ändern auch die Zo-

nenbezeichnungen. So werden z.B. die 

zweigeschossigen Wohnzonen (W2/W2B/

W2C) zur Wohnzone A (W-A) und die drei-

geschossigen Wohnzonen (W3/W3B) zur 

Wohnzone B (W-B) zusammengefasst.

Umgang mit bestehenden Gestal-
tungsplänen
Ein Grossteil der Bebauung im Siedlungs-

gebiet von Ruswil, insbesondere innerhalb 

der Wohnzonen, ist mit Gestaltungsplänen 

geregelt. Diese basieren auf bisherigem 

Baurecht. Deren Anwendung wird künftig 

schwierig, da sie in einem Widerspruch 

zur neuen Grundordnung stehen können. 

Daher wurden alle Gestaltungspläne sy-

stematisch überprüft. 

Insgesamt können 37 Gestaltungspläne im 

Zuge der Ortsplanungsrevision aufgeho-

ben werden. Soweit möglich werden die 

Gebiete einer Regelbauzone zugewiesen.    

In zehn Fällen werden ergänzende Bestim-

mungen zur Sicherung von besonderen 

Qualitäten aufgenommen.

Auszonung Halde / Einzonung 
Windbüel
Im Jahr 2010 hat die Gemeindeversamm-

lung entschieden, das Gebiet Halde auszu-

zonen, wenn es nicht innert 5 Jahren der 

Bebauung zugeführt wird. Das Grundstück 

wird deshalb im Zuge der Ortsplanungsre-

vision kompensatorisch zur flächenglei-

chen Einzonung Windbüel ausgezont.

Das Gebiet Windbüel wird im Siedlungs-

leitbild als «potentielles Siedlungserweite-

rungsgebiet» bezeichnet. Mit der Revision 

soll eine Teilfläche in die Wohnzone B ein-

gezont werden. Das erarbeitete Konzept 

für die Bebauung des Areals Windbüel 

gewährleistet eine angemessene Dichte 

unter gleichzeitiger Rücksichtnahme auf 

die bebaute und landwirtschaftliche Um-

gebung. 

Gewässerräume
Aufgrund der neuen Gewässerschutzge-

setzgebung des Bundes sind die See- und 

Flussufer stärker als bisher frei zu halten. 

Damit können die nötigen Räume zum 

Schutz vor Hochwasser, zur Sicherung der 

natürlichen Funktion der Gewässer und für 

die Gewässernutzung geschaffen werden.

Im Rahmen der Revision der Ortsplanung 

werden die erforderlichen Gewässerräu-

me raumplanerisch gesichert. Innerhalb 

der Gewässerräume ist die Nutzung einge-

schränkt. Die Gewässerräume definieren 

dadurch den erforderlichen Abstand von 

Bauten und Anlagen zu den Gewässern. 

Weiler Holz und Buholz
Die Weilerzone dient primär dem Erhalt 

und der massvollen Umnutzung unter 

Wahrung des bestehenden Weilerbildes. 

Die Bestimmungen der Weilerzone wurden 

in Übereinstimmung mit dem übergeord-

neten Recht überarbeitet resp. punktuell 

angepasst und ergänzt. Sie gilt von Ge-

setzes wegen als Nichtbauzone. Die bis-

herige Weilerzone im Gebiet Rütmatt wird 

neu einer Sonderbauzone zugewiesen. 

Speziallandwirtschaftszone
Der Gemüsebetrieb der Gebrüder Blaser 

Agrokulturen am Standort Neubode soll in 

den nächsten Jahren um weitere Produkti-

onsflächen und Ökonomiegebäude erwei-

tert werden. Um eine Weiterentwicklungs-

möglichkeit und damit eine zeitgemässe 

Produktion und Aufbereitung der Produkte 

zu gewährleisten, wird eine Spezialland-

wirtschaftszone ausgeschieden.

betrieblich erforderlich und mit den öf-

fentlichen Interessen vereinbar ist.

Gebiet «Zückerain»
Die Grundstücke im «Zückerain» werden 

auf Antrag der Grundeigentümer von der 

Wohnzone A in die Wohnzone B aufgezont.

Spezielle Wohnzonen
Die beiden Gebiete «Under Schwerzi» 

(Sonnefeld) und «Heimat» werden der 

Speziellen Wohnzone zugewiesen, um 

mit massgeschneiderten Zonenbestim-

mungen das bestehende Bebauungskon-

zept umzusetzen.

Weilerzone
Die Ausdehnung der Weilerzone im Gebiet 

Buholz wird auf Antrag des Kantons redu-

ziert. Damit gleicht sie wieder stärker der 

heutigen Ausdehnung.

Festlegung des Gewässerraums
Einzelne Grundeigentümer/-innen bzw. 

Bewirtschafter/-innen stellten den Antrag, 

die Breite des Gewässerraums zu verrin-

gern oder bei gewissen Abschnitten gar 

ganz auf den Gewässerraum zu verzich-

ten. Die Anträge wurden überprüft und 

soweit möglich berücksichtigt. Nach Rück-

sprache mit dem Kanton ist der Hand-

lungsspielraum für die Gemeinde für sol-

che Anpassungen allerdings relativ gering.

Auf Antrag des Kantons wurde zudem der 

Gewässerraum an diversen Stellen, insbe-

sondere entlang der Kl. Emme in Werthen-

stein, angepasst.

Einzelbäume, Hecken und Feldge-
hölze
Aufgrund diverser Mitwirkungseingaben 

wurde die Festlegung der Naturobjekte 

überprüft und punktuell im Zonenplan an-

gepasst.

Verkehrsrichtplan
Die Massnahme M10 «Kleine Umfahrung 

Spyrweg» wurde von diversen Seiten kri-

Aufgrund der öffentlichen Mitwirkung 

und der gleichzeitig durchgeführten Vor-

prüfung durch den Kanton erfuhren der 

Zonenplan, das BZR und der Verkehrs-

richtplan gegenüber den Mitwirkungsent-

würfen diverse Änderungen:

Mitwirkungsberichte
Die Mitwirkungseingaben sowie die Stel-

lungnahme des Gemeinderats zu den An-

trägen der Mitwirkenden sind in drei sepa-

raten Mitwirkungsberichten erfasst. Diese 

sind thematisch wie folgt gegliedert:

Teil 1: Bau- und Zonenreglement,  

Zonenplan

Teil 2: Schutzzonen/-objekte,  

Zonenplan Gewässerraum

Teil 3: Verkehrsrichtplan,  

Leitbild Dorfkern Ruswil

Die bedeutendsten Anpassungen sind 

nachfolgend auf dieser Seite beschrieben.   

Dorfzone
Bezüglich der Höhenvorgaben in den Dorf-

zonen sind unterschiedliche Haltungen 

erkennbar. Insbesondere die Dorfzone B 

umfasst unterschiedliche Situationen in 

Ruswil Dorf, Rüediswil und Werthenstein. 

Dadurch ist eine identische, für alle Orte 

passende Höhenbeschränkung in Metern  

(gemäss Entwurf max. Gesamthöhe von 

13.5 m) schwierig. Daher wird nun darauf 

verzichtet.

Stattdessen wird die zulässige Höhe situa-

tiv bestimmt. Als qualitatives Kriterium ist 

die Eingliederung der Bauten ins Ortsbild 

massgebend. Diese Praxis hat sich bereits 

heute innerhalb der Dorfzonen in Ruswil 

Dorf bewährt.  

Arbeitszonen
Auf die Unterscheidung der Arbeitszonen 

A und B wird verzichtet. Somit können  in 

allen Arbeitszonen Bauten realisiert wer-

den, die höher als 15 m sind, sofern dies 

Stand der Planung

Änderungen gegenüber der Mitwirkung

tisiert. Daher wurde sie komplett überar-

beitet. Die Gestaltung des Knotens beim 

Unteren Dorfplatz wird neu als eigenstän-

dige Massnahme M16 geführt. Zudem wird 

eine neue Kategorie «Fuss- und Velover-

bindung» aufgenommen.

Auswertung der Vorprüfung
Die Vorprüfung der Planung durch den 

Kanton fiel positiv aus: Die Ortsplanungs-

revision Ruswil wird insgesamt als gut, 

recht- und zweckmässig beurteilt. 

In einigen Punkten werden mit dem Vor-

prüfungsbericht Anpassungen beantragt.  

Aufgrund der Anträge im Vorprüfungsbe-

richt wurde u.a. das Bau- und Zonenregle-

ment überarbeitet:

– Die Bestimmung der Freihaltezone Wild-

tierkorridor (Art. 29) wird an die kanto-

nale Musterbestimmung angeglichen.

– Die Möglichkeit der Umnutzung von be-

stehenden Bauten innerhalb der Weiler-

zone wird in Art. 30 präziser geregelt.

– Eine neue Bestimmung bezüglich Bau-

en im Gefahrenbereich der Erdgashoch-

druckleitung wird ergänzt (Art. 54).

– Auf die von der Gemeinde gewünschte 

Regelung der Bestandesgarantie muss 

verzichtet werden. Dies sei im überge-

ordneten Recht abschliessend geregelt.

Leitbild Dorfkern Ruswil
Das Leitbild wird unabhängig von der 

Ortsplanungsrevision bis spätestens 2023 

überarbeitet. Der Umfang einer Überar-

beitung wird zu einem späteren Zeitpunkt 

bestimmt.

Weitere laufende Planungen
Die Schaffung eines Pferdesportzentrums 

im Gebiet Soppenstig sowie die Deponie-

planung Usser Moos werden nicht im Rah-

men der Gesamtrevision umgesetzt. Die 

Planungen werden zu gegebener Zeit mit 

projektbezogenen Teilrevisionen weiter-

verfolgt.

Fa
ss

ad
en

hö
he

G
es

am
th

öh
e

–  «Nutzfläche» (anrechenbare Geschossfläche)
    im Verhältnis zum Grundstück

–  «Fussabdruck» des Gebäudes (anrechenbare
    Gebäudefläche) im Verhältnis zum Grundstück

–  «Nutzfläche» ergibt sich erst aus Kombination mit
    Höhenmassen (realisierbare Geschosse)

Bislang: Ausnützungsziffer (AZ) Neu: Überbauungsziffer (ÜZ)

Vergleich Ausnützungsziffer - Überbauungsziffer
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–  «Nutzfläche» (anrechenbare Geschossfläche)
    im Verhältnis zum Grundstück

–  «Fussabdruck» des Gebäudes (anrechenbare
    Gebäudefläche) im Verhältnis zum Grundstück

–  «Nutzfläche» ergibt sich erst aus Kombination mit
    Höhenmassen (realisierbare Geschosse)

Bislang: Ausnützungsziffer (AZ) Neu: Überbauungsziffer (ÜZ)
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geregelt. Diese basieren auf bisherigem 

Baurecht. Deren Anwendung wird künftig 

schwierig, da sie in einem Widerspruch 

zur neuen Grundordnung stehen können. 

Daher wurden alle Gestaltungspläne sy-
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ben werden. Soweit möglich werden die 

Gebiete einer Regelbauzone zugewiesen.    
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Auszonung Halde / Einzonung 
Windbüel
Im Jahr 2010 hat die Gemeindeversamm-

lung entschieden, das Gebiet Halde auszu-

zonen, wenn es nicht innert 5 Jahren der 

Bebauung zugeführt wird. Das Grundstück 

wird deshalb im Zuge der Ortsplanungsre-

vision kompensatorisch zur flächenglei-

chen Einzonung Windbüel ausgezont.

Das Gebiet Windbüel wird im Siedlungs-

leitbild als «potentielles Siedlungserweite-

rungsgebiet» bezeichnet. Mit der Revision 

soll eine Teilfläche in die Wohnzone B ein-

gezont werden. Das erarbeitete Konzept 

für die Bebauung des Areals Windbüel 

gewährleistet eine angemessene Dichte 

unter gleichzeitiger Rücksichtnahme auf 

die bebaute und landwirtschaftliche Um-
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Aufgrund der neuen Gewässerschutzge-

setzgebung des Bundes sind die See- und 
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Damit können die nötigen Räume zum 

Schutz vor Hochwasser, zur Sicherung der 
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werden die erforderlichen Gewässerräu-

me raumplanerisch gesichert. Innerhalb 

der Gewässerräume ist die Nutzung einge-
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Weiler Holz und Buholz
Die Weilerzone dient primär dem Erhalt 

und der massvollen Umnutzung unter 

Wahrung des bestehenden Weilerbildes. 

Die Bestimmungen der Weilerzone wurden 

in Übereinstimmung mit dem übergeord-

neten Recht überarbeitet resp. punktuell 

angepasst und ergänzt. Sie gilt von Ge-

setzes wegen als Nichtbauzone. Die bis-

herige Weilerzone im Gebiet Rütmatt wird 

neu einer Sonderbauzone zugewiesen. 

Speziallandwirtschaftszone
Der Gemüsebetrieb der Gebrüder Blaser 

Agrokulturen am Standort Neubode soll in 

den nächsten Jahren um weitere Produkti-

onsflächen und Ökonomiegebäude erwei-

tert werden. Um eine Weiterentwicklungs-

möglichkeit und damit eine zeitgemässe 

Produktion und Aufbereitung der Produkte 

zu gewährleisten, wird eine Spezialland-

wirtschaftszone ausgeschieden.

betrieblich erforderlich und mit den öf-

fentlichen Interessen vereinbar ist.

Gebiet «Zückerain»
Die Grundstücke im «Zückerain» werden 

auf Antrag der Grundeigentümer von der 

Wohnzone A in die Wohnzone B aufgezont.

Spezielle Wohnzonen
Die beiden Gebiete «Under Schwerzi» 

(Sonnefeld) und «Heimat» werden der 

Speziellen Wohnzone zugewiesen, um 

mit massgeschneiderten Zonenbestim-

mungen das bestehende Bebauungskon-

zept umzusetzen.

Weilerzone
Die Ausdehnung der Weilerzone im Gebiet 

Buholz wird auf Antrag des Kantons redu-

ziert. Damit gleicht sie wieder stärker der 

heutigen Ausdehnung.

Festlegung des Gewässerraums
Einzelne Grundeigentümer/-innen bzw. 

Bewirtschafter/-innen stellten den Antrag, 

die Breite des Gewässerraums zu verrin-

gern oder bei gewissen Abschnitten gar 

ganz auf den Gewässerraum zu verzich-

ten. Die Anträge wurden überprüft und 

soweit möglich berücksichtigt. Nach Rück-

sprache mit dem Kanton ist der Hand-

lungsspielraum für die Gemeinde für sol-

che Anpassungen allerdings relativ gering.

Auf Antrag des Kantons wurde zudem der 

Gewässerraum an diversen Stellen, insbe-

sondere entlang der Kl. Emme in Werthen-

stein, angepasst.

Einzelbäume, Hecken und Feldge-
hölze
Aufgrund diverser Mitwirkungseingaben 

wurde die Festlegung der Naturobjekte 

überprüft und punktuell im Zonenplan an-

gepasst.

Verkehrsrichtplan
Die Massnahme M10 «Kleine Umfahrung 

Spyrweg» wurde von diversen Seiten kri-

Aufgrund der öffentlichen Mitwirkung 

und der gleichzeitig durchgeführten Vor-

prüfung durch den Kanton erfuhren der 

Zonenplan, das BZR und der Verkehrs-

richtplan gegenüber den Mitwirkungsent-

würfen diverse Änderungen:

Mitwirkungsberichte
Die Mitwirkungseingaben sowie die Stel-

lungnahme des Gemeinderats zu den An-

trägen der Mitwirkenden sind in drei sepa-

raten Mitwirkungsberichten erfasst. Diese 

sind thematisch wie folgt gegliedert:

Teil 1: Bau- und Zonenreglement,  

Zonenplan

Teil 2: Schutzzonen/-objekte,  

Zonenplan Gewässerraum

Teil 3: Verkehrsrichtplan,  

Leitbild Dorfkern Ruswil

Die bedeutendsten Anpassungen sind 

nachfolgend auf dieser Seite beschrieben.   

Dorfzone
Bezüglich der Höhenvorgaben in den Dorf-

zonen sind unterschiedliche Haltungen 

erkennbar. Insbesondere die Dorfzone B 

umfasst unterschiedliche Situationen in 

Ruswil Dorf, Rüediswil und Werthenstein. 

Dadurch ist eine identische, für alle Orte 

passende Höhenbeschränkung in Metern  

(gemäss Entwurf max. Gesamthöhe von 

13.5 m) schwierig. Daher wird nun darauf 

verzichtet.

Stattdessen wird die zulässige Höhe situa-

tiv bestimmt. Als qualitatives Kriterium ist 

die Eingliederung der Bauten ins Ortsbild 

massgebend. Diese Praxis hat sich bereits 

heute innerhalb der Dorfzonen in Ruswil 

Dorf bewährt.  

Arbeitszonen
Auf die Unterscheidung der Arbeitszonen 

A und B wird verzichtet. Somit können  in 

allen Arbeitszonen Bauten realisiert wer-

den, die höher als 15 m sind, sofern dies 

Stand der Planung

Änderungen gegenüber der Mitwirkung

tisiert. Daher wurde sie komplett überar-

beitet. Die Gestaltung des Knotens beim 

Unteren Dorfplatz wird neu als eigenstän-

dige Massnahme M16 geführt. Zudem wird 

eine neue Kategorie «Fuss- und Velover-

bindung» aufgenommen.

Auswertung der Vorprüfung
Die Vorprüfung der Planung durch den 

Kanton fiel positiv aus: Die Ortsplanungs-

revision Ruswil wird insgesamt als gut, 

recht- und zweckmässig beurteilt. 

In einigen Punkten werden mit dem Vor-

prüfungsbericht Anpassungen beantragt.  

Aufgrund der Anträge im Vorprüfungsbe-

richt wurde u.a. das Bau- und Zonenregle-

ment überarbeitet:

– Die Bestimmung der Freihaltezone Wild-

tierkorridor (Art. 29) wird an die kanto-

nale Musterbestimmung angeglichen.

– Die Möglichkeit der Umnutzung von be-

stehenden Bauten innerhalb der Weiler-

zone wird in Art. 30 präziser geregelt.

– Eine neue Bestimmung bezüglich Bau-

en im Gefahrenbereich der Erdgashoch-

druckleitung wird ergänzt (Art. 54).

– Auf die von der Gemeinde gewünschte 

Regelung der Bestandesgarantie muss 

verzichtet werden. Dies sei im überge-

ordneten Recht abschliessend geregelt.

Leitbild Dorfkern Ruswil
Das Leitbild wird unabhängig von der 

Ortsplanungsrevision bis spätestens 2023 

überarbeitet. Der Umfang einer Überar-

beitung wird zu einem späteren Zeitpunkt 

bestimmt.

Weitere laufende Planungen
Die Schaffung eines Pferdesportzentrums 

im Gebiet Soppenstig sowie die Deponie-

planung Usser Moos werden nicht im Rah-

men der Gesamtrevision umgesetzt. Die 

Planungen werden zu gegebener Zeit mit 

projektbezogenen Teilrevisionen weiter-

verfolgt.
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–  «Nutzfläche» (anrechenbare Geschossfläche)
    im Verhältnis zum Grundstück

–  «Fussabdruck» des Gebäudes (anrechenbare
    Gebäudefläche) im Verhältnis zum Grundstück

–  «Nutzfläche» ergibt sich erst aus Kombination mit
    Höhenmassen (realisierbare Geschosse)

Bislang: Ausnützungsziffer (AZ) Neu: Überbauungsziffer (ÜZ)

Vergleich Ausnützungsziffer - Überbauungsziffer
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–  «Nutzfläche» (anrechenbare Geschossfläche)
    im Verhältnis zum Grundstück

–  «Fussabdruck» des Gebäudes (anrechenbare
    Gebäudefläche) im Verhältnis zum Grundstück

–  «Nutzfläche» ergibt sich erst aus Kombination mit
    Höhenmassen (realisierbare Geschosse)

Bislang: Ausnützungsziffer (AZ) Neu: Überbauungsziffer (ÜZ)



Informationsveranstaltung
Ort: Mehrzweckhalle Wolfsmatt,  

Ruswil

Datum: Dienstag, 7. Juni 2022

Zeit: 19.30 Uhr

An der Informationsveranstaltung infor-

mieren der Gemeinderat und Vertreter des 

Ortsplanungsbüros ecoptima ag über die 

Ortsplanungsrevision und beantworten 

ihre Fragen.

Sprechstunden
Im Rahmen des Auflageverfahrens finden 

wiederum drei Sprechstunden statt:

Ort: Office Sporthalle Wolfsmatt,  

Ruswil

Datum: Dienstag, 14. Juni 2022 

08.00 - 12.00/18.00 - 20.00 Uhr

 Donnerstag, 23. Juni 2022 

14.00 - 20.00 Uhr

 Montag, 27. Juni 2022 

14.00 - 20.00 Uhr

Während diesen Zeiten stehen Ihnen 

der Präsident der OPK, Vertreter der 

Gemeinde und des Ortsplanungsbüros 

für allfällige Fragen zur Verfügung.

Eine Anmeldung beim Bauamt Ruswil unter 

041 496 70 74 oder per E-Mail (bauamt@

ruswil.ch) ist erforderlich.

Bei weiteren Fragen melden Sie sich beim 

Leiter der Abteilung Bau & Infrastruktur, 

Michael Duss, unter 041 496 70 78 oder per 

E-Mail (michael.duss@ruswil.ch).

Einsprachebefugnis
Gegen den revidierten Zonenplan und das 

revidierte BZR können die gemäss § 207 

PBG befugten Personen, Behörden und Or-

ganisationen Einsprache erheben.

Eingabefrist für Einsprachen und 
Äusserungen
Allfällige Einsprachen und Äusserungen 

sind während der Auflagefrist vom 7. Juni 

bis 6. Juli schriftlich an den Gemeinderat 

Ruswil, «Ortsplanungsrevision», Schwerzi-

strasse 7, 6017 Ruswil, zu richten. Eine 

Einsprache muss einen Antrag und eine 

Begründung enthalten und ist im Doppel 

einzureichen. 

Baugesuche
Gemäss § 85 PBG gelten der revidierte Zo-

nenplan und das revidierte BZR vom Tag 

der öffentlichen Auflage an als Planungs-

zone. Bis zur Rechtskraft gelten die neuen 

und die alten Zonenvorschriften. Die je-

weils strengere Vorschrift geht vor. 

Weiteres Vorgehen
Nach der öffentlichen Auflage und allfäl-

ligen Einspracheverhandlungen wird die 

Revision der Ortsplanung der Stimmbevöl-

kerung zur Beschlussfassung unterbreitet. 

Die Urnenabstimmung findet voraussicht-

lich im März 2023 statt.
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Öffentliche Auflage

Auflageverfahren
Unterlagen zur Revision
Gegenstand des Auflageverfahrens 

nach § 61 PBG mit Einsprachemöglich-

keit sind:

– Bau- und Zonenreglement

– Zonenplan Siedlung 1:2‘500, Ruswil 

Dorf, Rüediswil

– Zonenplan Siedlung 1:2‘500, Werthen-

stein, Sigigen und weitere Ortsteile

– Zonenplan 1:10‘000, ganze Gemeinde

– Zonenplan Gewässerraum 1:5‘000, 

aufgeteilt in die Pläne Nord und Süd

Gegenstand des Auflageverfahrens 

nach § 13 PBG mit Äusserungsmöglich-

keit sind:

– Kommunaler Verkehrsrichtplan

Weitere orientierende Unterlagen sind:

– Siedlungsleitbild

– Planungsbericht nach Art. 47 RPV

– Bericht zur Ausscheidung der Gewäs-

serräume

– orientierendes BZR mit Änderungen 

gegenüber der Version für die Mitwir-

kung/Vorprüfung

– Kantonaler Vorprüfungsbericht des 

Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsde-

partements zur Gesamtrevision der 

Ortsplanung vom 22.11.2021

– Mitwirkungsberichte (Teil 1-3) zur  

Gesamtrevision

– weitere Fachberichte und Grundlagen 

(ergänzend zum Planungsbericht)

Die oben aufgeführten Unterlagen kön-
nen auf der Gemeindeverwaltung und 
unter www.ruswil.ch eingesehen wer-
den.

Auflagefrist und -ort
Ort: Bauamt Ruswil,                 

Schwerzistrasse 7, 6017 Ruswil

Dauer: 7. Juni – 6. Juli 2022

Zeit: gemäss Öffnungszeiten der  

Gemeindeverwaltung

Alle Dokumente zur Auflage sind auch im 

Internet einsehbar: www.ruswil.ch

Die heute gültige Ortsplanung der Gemeinde Ruswil stammt aus dem Jahr 
2010. Aufgrund der veränderten übergeordneten Gesetze und Planungen 
ist eine grundlegende Überarbeitung notwendig. Die wichtigsten Instru-
mente der Ortsplanung sind der Zonenplan und das Bau- und Zonenregle-
ment, welche für die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer sowie 
für die Bevölkerung verbindlich sind. Die revidierte Ortsplanung gelangt 
nun zur öffentlichen Auflage. Die vorliegende Zusammenfassung zeigt die 
wichtigsten Änderungen an den Planungsinstrumenten gegenüber dem 
Stand der Mitwirkung auf und informiert über das Auflageverfahren.

Worum es geht
Mit dem neuen Zonenplan und dem neu-

en Bau- und Zonenreglement will die Ge-

meinde Ruswil die bestehenden planungs-

rechtlichen Grundlagen durch eine neue, 

auf die heutigen und zukünftigen Bedürf-

nisse ausgerichtete Ortsplanung ersetzen. 

Dabei müssen die übergeordneten gesetz-

lichen Vorgaben wie z.B. das revidierte 

kantonale Planungs- und Baugesetz (PBG) 

und das Gewässerschutzgesetz berück-

sichtigt werden.

Massvolles Wachstum
Die Gemeinde Ruswil erwartet bis 2035 ein 

Bevölkerungswachstum von heute rund 

7‘000 auf 7‘800 EinwohnerInnen. Dieses 

Wachstum wurde bereits im Siedlungs-

leitbild als Zielsetzung formuliert und wird 

von einem grossen Teil der Bevölkerung 

getragen. Das angestrebte Wachstum 

kann mittelfristig durch die Überbauung 

von Bauzonenreserven, einer ausgewo-

genen Verdichtung im Bestand und durch 

Umstrukturierungen ermöglicht werden. 

Die aktuellen Entwicklungsgebiete (Hei-

mat, Under Schwerzi, Moosguetpark und 

weitere) werden in den nächsten Jahren 

bereits ein spürbares Wachstum generie-

ren. Aus diesem Grund wurde für die Sied-

lungserweiterung Windbüel vertraglich 

festgehalten, dass eine Überbauung erst 

ab 2029 möglich ist. In den bereits über-

bauten Quartieren wird weitgehend auf 

die Schaffung grösserer Nutzungspotenzi-

ale zur Verdichtung verzichtet.

Qualitätsvolle Entwicklung
Die Gemeinde legt seit langem Wert auf 

eine qualitativ hochwertige Entwicklung 

im gesamten Gemeindegebiet (qualitäts-

sichernde Verfahren, Begleitung von Bau-

vorhaben durch Fachinstanz). Mit der Orts-

planungsrevision wird an den bewährten 

Instrumenten festgehalten. Punktuell wer-

den weitere Vorgaben ergänzt.

Abstimmung Siedlung und Verkehr
Im Rahmen der Ortsplanungsrevision stan-

den auch Fragen der Mobilität im Zentrum. 

Verbindungen zwischen den Quartieren, 

ins Zentrum und zu den wichtigen Infra-

strukturen müssen zweckmässig und funk-

tionell sein. Der behördenverbindliche 

Verkehrsrichtplan greift die wesentlichen 

Eckpunkte der Revision der Ortsplanung 

auf und dient zur Abstimmung zwischen 

Siedlung und Verkehr. Ziel ist es, für alle 

Verkehrsteilnehmenden ein sicheres Ver-

kehrsnetz bereitzustellen, die aktuellen 

wie auch zukünftigen Mobilitätsbedürf-

nisse zu berücksichtigen und die vorhan-

denen Schwachstellen zu beheben.

Revision der Ortsplanung

Öffentliche Auflage

Von der Mitwirkung zur Auflage
Vom 16. November 2020 bis 28. Febru-

ar 2021 wurde die revidierte Ortspla-

nung der Bevölkerung zur Mitwirkung 

unterbreitet. In dieser Zeit wurden auch 

Sprechstunden mit Vertretern der Orts-

planungskommission angeboten. Diese 

Möglichkeit wurde von der Bevölke-

rung rege genutzt. Insgesamt wurden 

33 Sprechstunden durchgeführt. Zudem 

sind Mitwirkungseingaben von rund 120 

Privatpersonen, Firmen, Organisationen 

und Parteien eingegangen. Die Anträge 

wurden von den Ortsplanern geprüft und 

in der Ortsplanungskommission beraten. 

Mit den Mitwirkenden wurden teilweise 

direkt Gespräche geführt und Lösungen 

gefunden.

Parallel zur Mitwirkung erfolgte die Vor-

prüfung durch den Kanton, der mit Be-

richt vom 22. November 2021 zur revi-

dierten Ortsplanung Stellung genommen 

hat. Anschliessend wurden mit den 

kantonalen Dienststellen klärende Ge-

spräche geführt.

Die Planungsinstrumente wurden auf-

grund der öffentlichen Mitwirkung und 

der kantonalen Vorprüfung nochmals 

überarbeitet und werden nun vom 7. Juni 

bis 6. Juli 2022 öffentlich aufgelegt.

Mit den nun vorliegenden Planungsin-

strumenten werden die notwendigen 

Grundlagen geschaffen, um die ange-

strebte Entwicklung zu ermöglichen.

Gemeinderat Ruswil

Informationsveranstaltung
Dienstag, 7. Juni 2022, 19.30 Uhr

⇒ Weiteres auf der letzten Seite


